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Bekanntmachung zur vorläufigen Si
cherung des vom Wasserwirtschaftsamt
Hof ermittelten Überschwemmungsge
biets an der Trebgast - Furtbach von
Flusskilometer 9,400 bis 16,060 auf dem
Gebiet der Gemeinde Bindlach und der
Stadt Bayreuth

Die Hochwasserereignisse der vergange
nen Jahre haben gezeigt, dass es wichtig
ist, aktiv vorzusorgen, um Hochwasser
schäden zu minimieren. Eine Vorausset
zung dafür ist, die Gebiete zu ermitteln,
die bei Hochwasser voraussichtlich über
schwemmt werden. Das Bayerische Was
sergesetz (BayWG) verpflichtet deshalb
die Wasserwirtschaftsämter, die Über
schwemmungsgebiete in Bayern zu er
mitteln und zu kartieren (Art. 46 Abs. 1
BayWG).

Auf dem Gebiet der Gemeinde Bindlach
im Landkreis Bayreuth und der Stadt
Bayreuth wurde das Überschwemmungs
gebiet an der Trebgast - Furtbach (im
Folgenden als Überschwemmungsgebiet
bezeichnet) von Flusskilometer 9,400 bis
Flusskilometer 16,060 berechnet und in
den beigefügten bzw. ausliegehden Plä
nen dargestellt. Es wird ausdrücklich
daraufhingewiesen, dass es sich dabei um
die Ermittlung und Dokumentation einer
vonNatur aus bestehendenGefährdungs
lage und nicht um eine behördlicherseits
durchgeführte oder veränderbare Pla
nung handelt. Auf die Öffentlichkeitsbe
teiligung im Rahmen des späteren Fest
setzungsverfahrens durch Rechtsverord
nungwird hingewiesen.

Grundlage für die Ermittlung des Über
schwemmungsgebiets ist ·ein 100-
jährliches Hochwasserereignis (Bemes
sungshochwasser - HQ„). Ein 100-
jährliches Hochwasser wird an einem
Standort im statistischen Durchschnitt in
100 Jahren einmal erreicht oder über
schritten. Da es sich um einen Mittelwert
handelt, kann dieser Abfluss innerhalb
von100 Jahren auchmehrfachauftreten.

Die bei einem Bemessungshochwasser
überschwemmten Flächen sind in der
beigefügten Übersichtskarte im Maßstab
M 1 : 30 000 entsprechend der Legende
senkrecht schraffiert eingefasst. Detail
karten im Maßstab M 1 : 2 500 können im
Landratsamt Bayreuth, im Rathaus der

Gemeinde Bindlach und der Stadt Bay
reuth täglich während der üblichen
Dienstzeiten sowie im Internet unter.
folgender Adresse eingesehen werden:
https://www.landkreis-bayreuth.de/buerg
erservice/umwelt-abfallwirtschaft/wasser
recht-unterewasserbehoerde/ueberschw
emmungsgebietel

Mit dieserBekanntmachunggeltendie als
Überschwemmungsgebiet dargestellten
Flächen als vorläufig gesicherte Gebiete.
Damit sind insbesondere folgende
Rechtswirkungenverbunden:

Im vorläufig gesicherten Überschwem
mungsgebiet ist gemäß $ 78 Abs. 1 Satz 1

• ihVerbindungmitAbs. 8 des Wasserhaus
haltsgesetzes (WHG) die. Ausweisung
neuer Baugebiete im Außenbereich in
Bauleitplänen oder in sonstigen Satzun
gen nach dem Baugesetzbuch (BauGB)
untersagt. Das Verbot gilt nicht, wenn die
Ausweisung ausschließlich der Verbesse
rung des Hochwasserschutzes dient,
sowie für Bauleitpläne für Häfen und
Werften(§ 78Abs.1 Satz 2WHG).

Ausnahmsweise kann das Landratsamt
Bayreuth abweichend von genannten
Verbot nach § 78 Abs. 1 Satz 1 WHG die
Ausweisung neuer Baugebiete unter den
Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG
zulassen.

Nach $ 78 Abs. 3 inVerbindung mit Abs. 8
WHG hat die Gemeinde bei der Aufstel
lung, Änderung oder Ergänzung von
Bauleitplänen für Gebiete, die nach $ 30
Abs. 1 und 2 oder $34 BauGB zu beurtei
len sind, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7
BauGB insbesondere zuberücksichtigen:

1. die Vermeidung nachteiliger Auswir
kungen auf Oberlieger und Unterlie
ger,

2. die Vermeidung einer Beeinträchti
gung des bestehenden Hochwasser
schutzes und

3. die hochwasserangepasste Errich-
tungvonBauvorhaben.

Dies gilt für Satzungen nach $ 34 Abs. 4
und $ 35Abs. 6 BauGB entsprechend.

Nach§ 78 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit

Abs. 8 WHG ist die Errichtung oder Er
weiterung baulicher Anlagen nach den SS
30, 33, 34 und 35 BaüGB untersagt. Das
Verbot gilt nicht für Maßnahmen des
Gewässerausbaus, des Baus von Deichen
und Dämmen, der Gewässer- und Deich
unterhaltung und des Hochwasserschut
zes sowie des Messwesens (§ 78 Abs. 4
Satz2WHG).

Im Einzelfall kann das Landratsamt Bay
reuth abweichend von § 78 Abs. 4 Satz 1
WHG die Errichtung oder Erweiterung
baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34
und 35 BauGB gemäß $ 78 Abs. 5 WHG
zulassen, wenn

1. dasVorhaben
a. die Hochwasserrückhaltung nicht
oder nur unwesentlich beeinträch
tigt und der Verlust von verloren
gehendem Rückhalteraum um
fang-, funktions- und zeitgleich
ausgeglichenwird,

b. den Wasserstand und den Abfluss
bei Hochwasser nicht nachteilig
verändert,

c. den bestehenden Hochwasser
schutznicht beeinträchtigt und

d. hochwasserangepasst ausgeführt
wird oder

2. die nachteiligenAuswirkungen durch
Nebenbestimmungen ausgeglichen
werdenkönnen.

Bei der Prüfung der zuvor genannten
Voraussetzungen sind auch die Auswir
kungen auf die Nachbarschaft zu berück
sichtigen(§ 78Abs. 5 Satz 2WHG).

Gemäß § 78a Abs. 1 in Verbindung mit
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Abs. 6 WHG ist in vorläufig gesicherten
Überschwemmungsgebieten ebenfalls
untersagt:

1. die Errichtung von Mauern, Wällen
oder ähnlichen Anlagen, die den Was
serabfluss behindern können,

2. das Aufbringen und Ablagern von
wassergefährdenden Stoffen auf dem
Boden, es sei denn, die Stoffe dürfen
im Rahmen einer ordnungsgemäßen
Land- und Forstwirtschaft eingesetzt
werden,

3. die Lagerung von wassergefährden
den Stoffen außerhalb von Anl agen,

4. das Ablagern und das nicht nur kurz
fristige Lagern von Gegenständen, die
den Wasserabfluss behindern können
oder die fortgeschwemmt werden
können,

5. das Erhöhen oder Vertiefen der Erd
oberfläche,

6. das Anlegen von Baum- und Strauch
pflanzungen, soweit diese den Zielen
des vorsorgenden Hochwasserschut
zes gemäß $ 6 Abs.1 Satz1 Nr. 6 und S
75 Abs. 2WHGentgegenstehen,

7. die Umwandlung von Grünland in
Ackerland,

8. die Umwandlung von Auwald in eine
andereNutzungsart.

Die zuvor genannten Verbote nach $ 78a
Abs. 1 gelten nicht für Maßnahmen des
Gewässerausbaus, des Baus von Deichen
und Dämmen, der Gewässer- und Deich
unterhaltung, des Hochwasserschutzes,
einschließlich Maßnahmen zur Verbesse
rung oder Wiederherstellung des Wasser
zuflusses oder des Wasserabflusses auf
Rückhalteflächen, für Maßnahmen des
Messwesens sowie für Handlungen, die
für den Betrieb von zugelassenen Anla
gen oder im Rahmen zugelassener Ge
wässerbenutzungen erforderlich sind.

Das Landratsamt Bayreuth kann im
Einzelfall abweichend von den zuvor
genannten Verboten Maßnahmen zulas
sen, wenn

1. Belange des Wohls der Allgemeinheit
demnicht entgegenstehen,

2. derHochwasserabfluss und die Hoch
wasserrückhaltung nicht wesentlich
beeinträchtigtwerdenund

3. eine Gefährdung von Leben oder
Gesundheit oder erhebliche Sach
schädennicht zubefürchten sind

oder wenn die nachteiligen Auswirkun
gen durch Nebenbestimmungen ausge
glichen werden können ($ 78a Abs. 2 Satz
1 WHG). Bei der Prüfung der Vorausset
zungen der zuvor genannten Nummern 2

und 3 sind auch die Auswirkungen aufdie
Nachbarschaft zu berücksichtigen (§ 78a
Abs. 2 Satz 3WHG).

Die Zulassung kann, auch nachträglich,
mit Nebenbestimmungen versehen oder
widerrufen werden ($ 78a Abs. 2 Satz 2
WHG).

Nach $ 78aAbs. 3 inVerbindungmitAbs. 6
WHG sind in vorläufig gesicherten Über
schwemmungsgebieten im Falle einer
unmittelbar bevorstehenden Hochwas
sergefahr Gegenstände nach $ 78a Abs. 1
Nr. 4 WHG durch ihren Besitzer unver
züglich aus dem Gefahrenbereich zu
entfernen.

Nach § 78c Abs. 1 WHG ist die Errichtung
neuer Heizölverbraucheranlagen in vor
läufig gesicherten Überschwemmungsge
bieten verboten. Das Landratsamt Bay
reuth kann aufAntrag Ausnahmen zulas
sen, wenn keine anderen wenigerwasser
gefährdenden Energieträger zu wirt
schaftlich vertretbaren Kosten zur Verfü
gung stehen und die Heizölverbraucher
anlage hochwassersichererrichtetwird.

In vorläufig gesicherten Überschwem
mungsgebieten gelten für Anlagen zum
Umgang mit wassergefährdenden Stof
fen' insbesondere die Anforderungen
nach $ 50 der Verordnung über Anlagen
zum Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen (AwSV). Wesentliche Änderungen
an Anlagen zum Umgang mit wasserge
fährdenden Stoffen sind zumAnderungs
zeitpunkt hochwassersicher auszuführen.
Für Jauche-, Gülle- und Silagesickersaft
anlagen (JGS-Anlagen) im Sinne des $2
Abs. 13 AwSV gelten insbesondere die
Bestimmungen der Nm. 8.2 und 8.3 Anla
ge 7 AwSV. Zudem haben Betreiber prüf
pflichtiger Anlagen gemäß $ 46 AwSV die
Prüfzeitpunkte und -intervalle nachMaß
gabe derAnlage 6AwSVzubeachten.

Die vorläufige Sicherung ist Grundlage
für weitere Entscheidungen des Land
ratsamts Bayreuth über die Festsetzung
eines Überschwemmungsgebiets durch
Rechtsverordnung. Die vorläufige Siche
rung endet, sobald die Rechtsverordnung
zur Festsetzung des Überschwemmungs
gebiets in Kraft tritt oder das Festset
zungsverfahren eingestellt wird. Sie en
det spätestens nach Ablauf von fünf Jah
ren. Im begründeten Einzelfall kann die
Frist vom Landratsamt Bayreuth höch
stens um zwei weitere Jahre verlängert
werden (vgl. hierzuArt. 47Abs. 4BayWG).

Weitere Informationen:
Ermittelte, vorläufig gesicherte und fest
gesetzte Überschwemmungsgebiete
werden im Themenbereich Naturgefah
ren des UmweltAtlas Bayern für die Öf
fentlichkeit dokumentiert.

Unter www.iug.bayern.de sind auch wei
tere Informationen zu Überschwem
mungsgebieten sowie rechtliche Grundla
gen und Hinweise zum Festsetzungsver-

fahren zu finden. Wasserspiegellagen sind
beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt
zuerfragen.

Bayreuth, 29.12.2021
LandratsamtBayreuth
gez. RomanBöhm
Regierungsrat

' [Heizölverbraucheranlagen sind Anla
gen zum Umgang mit wassergefährden
denStoffen]

Vollzug des Bayerischen Straßen- und
Wegegesetzes (BayStrWG);
Einziehung von Teilstrecken (Kreisstra
e B'T46BindlacherBerg)

Die Teilstrecken det "alten" Kreisstraße
BT 46 vonA/S 140/0,528 bisAS 140/0,684,
von A/S 140/0,689 bis A/S 140/0,848 und
vonNS 140/1,403 bisNS 140/1,525 haben
durch den Neubau derUmgehungsstraße
mit Errichtung einer Kreisverkehrsanla
ge jede Verkehrsbedeutung verloren und
werden aufgrund des Kreisausschussbe
schlusses vom 21.6.2021 gemäßArt. 8 Abs.
1 BayStrWGeingezogen.

Die Absicht derEinziehungwurde gemäß
Art. 8 Abs. 2 BayStrWG drei Monate vor
her durch die Gemeinde Bindlach be
kanntgemacht. Einwendungen wurden
nicht erhoben.

Die Verfügung kann während der übli
chen Dienstzeiten im Landratsamt Bay
reuth, Markgrafenallee 5, 95448Bayreuth,
ZimmerNr. 340, eingesehenwerden.

Landratsamt, 22. Dezember 2021
LandratsamtBayreuth
Wiedemann
Landrat

Satzung desZweckverbandes zur Förde
rung des Tourismus und des Winter
sports im Fichtelgebirge zur Regelung
der Entschädigung ehrenamtlich täti
gerVerbandsräte

Der Zweckverband zur Förderung des
Tourismus und des Wintersports im Fich
telgebirge erlässt aufgrund der Art. 30
Abs. 2 Satz 1 Gesetz über die kommunale
Zusammenarbeit (KommZG) i. V. m. Art.
20 a Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung (GO)
folgende •

Satzung:

$1

(1) Für die Teilnahme an Sitzungen des
Zweckverbandes erhalten die ehren
amtlichen, nicht geborenen Ver
bandsräte für jeden Sitzungstag eine
Entschädigungvon 55,00€.

(2) Lohn- und Gehaltsempfängern wird
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der Verdienstausfall mit 18,00 € pro
angefangene Sitzungsstunde erstat
tet.

(3) a) Selbständig Tätige erhalten für je
eine Stunde Sitzungsdauer eine
Verdienstausfallentschädigung
von 18,00€. Die angefangene Stun
de wird als volle Stunde gerechnet.

b) Personen, die keine Ersatzansprü
che nach Abs. 2 oder Abs. 3 a) ha
ben, denen aber im beruflichen
oder häuslichen Bereich durch die
Teilnahme an Sitzungen ein Nach
teil entsteht, der in der Regel nur
durch das Nachholen versäumter
Arbeit oder die Inanspruchnahme
einer Hilfskraft ausgeglichen wer
den kann, erhalten die gleiche
Entschädigung wie selbständig
Tätige.

(4) Den Verbandsräten werden als Fahrt
kosten für die · kürzeste zumutbare
Entfernung zwischen Wohnort und
Sitzungsort und zurück Wegstrecken
entschädigung und Mitnahmeent
schädigung nach dem Bayerischen
Reisekostengesetz (BayRKG) ge
währt. Dabei wird allgemein die Weg
streckenentschädigung nach Art. 6
Abs. 1 und 2 BayRKG in der jeweils
gültigen Fassung gewährt .

$2

Diese Satzung tritt am Tag nach der Be
kanntmachung der Satzung im Amtsblatt
des Landkreises Bayreuth in Kraft.

Bayreuth, 22. Dezember 2021
Wiedemann
Verbandsvorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung einer
Baugenehmigung nach Art. 66 Abs. 2
Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)
auf dem Gebiet der Gemeinde Planken
fels

Das Landratsamt Bayreuth erteilte mit
Bescheidvom16.12.2021,BV-Nr. 296/2021,
die beantragte Baugenehmigung für die
Errichtung eines 40 m-Schleuder
betonmastes mit 6 m Aufsatzmast und
Outdoor-Technik aufdemGrundstückFl.
Nr. 628, Gemarkung Plankenfels, 95515
Plankenfels.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb
eines Monats nach seiner Bekanntgabe
Klage erhoben werden bei dem Bayeri-

sehen Verwaltungsgericht Bayreuth,
Postfachanschrift: Postfach 110321, 95422
Bayreuth, Hausanschrift: Friedrichstraße
16, 95444 Bayreuth, schriftlich, zur Nie
derschrift oder elektronisch in einer für
den Schriftformersatz zugelassenen
Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklag
ten (Freistaat Bayern) und den Gegen
stand des Klagebegehrens bezeichnen
und soll einen bestimmten Antrag enthal
ten. Die zur Begründung dienenden Tat
sachen und Beweismittel sollen angege
ben, der angefochtene Bescheid soll in
Abschrift beigefügt werden. Der Klage
und allen Schriftsätzen sollen bei schrift
licher Einreichung oder Einreichung zur
Niederschrift Abschriften für die übrigen
Beteiligtenbeigefügtwerden.

Hinweise zurRechtsbehelfsbelehrung:

Die Monatsfrist wird mit demTage dieser
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO). Die
Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa
cher E-Mail ist nicht zugelassen und
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen.
Nähere Informationenzur elektronischen
Einlegung von Rechtsbehelfen entneh
men Sie bitte der Internetpräsenz der
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
(www,vgh.bayern,de). Eine Klage eines
Dritten gegen diesen Bescheid hat gemäß
$212a BauGB keine aufschiebende Wir
kung. Beim Bayer. Verwaltungsgericht
Bayreuth (s. o.) kann die Anordnung der
aufschiebenden Wirkung beantragt wer
den. Durch das Gesetz zur Änderung des
Gesetzes zur Ausführung der Verwal
tungsgerichtsordnung vom 22.6.2007
(GVBI S. 390) wurde das Widerspruchs
verfahren im Bereich des Baurechts
abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit
gegen diesen Bescheid Widerspruch
einzulegen. Kraft Bundesrechts wird in
ProzessverfahrenvordenVerwaltungsge
richten infolge der Klageerhebung eine
Verfahrensgebühr fällig.

SonstigerHinweis:

Die Akten des Baugenehmigungsverfah
rens können beim Landratsamt Bay
reuth, Fachbereich Bauordnung, Mark
grafenallee 5, 95448 Bayreuth, während
der Geschäftszeiten der Bauverwaltung
(Montag von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr,
Dienstag von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr;
Mittwoch von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr;
Donnerstag von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr
und Freitag von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr)
eingesehenwerden.

Da das Landratsamt Bayreuth aufgrund
der aktuellen Lage im Rahmen der Coro
na-Pandemie momentan nicht frei zu-

gänglich ist, wird um entsprechende
Terminvereinbarung gebeten (Tel: 0921-
728-361 oder 0921-728-363).

Bayreuth, 16.Dezember2021
LandratsamtBayreuth
RomanBöhm
Regierungsrat

Kraftloserklärung von
Sparkassenbüchern

Nach § 17 SpkO und Art. 39 des AGBGB
werden die nachstehenden aufgeführten
Sparkassenbücherfürkraftlos erklärt:

Konto-Nr. neu:
Konto-Nr. alt:
Konto-Nr. neu:
Konto-Nr. alt:

3706322801
306322801
3973022878
573022878

Nachdem die Urkunden innerhalb der
Frist von drei Monaten nicht vorgelegt
wurden, erfolgt mit Beschluss des Vor
standes die

Kraftloserklärung.

Die neu ausgestellten Zweitschriften der
Sparurkunden sind nach einer 14tägigen
Bekanntmachung in den Schalterräumen
der Sparkasse gegen Nachweis der Emp
fangsberechtigung in Empfang zu neh
men.

Bayreuth, 27. Dezember 2021
Sparkasse Bayreuth
DerVorstand

Aufgebot eines
Sparkassenbuches

Das nachstehend aufgeführte Sparkas
senbuch, ausgestellt von der Sparkasse
Bayreuth, ist verloren gegangen:

Konto-Nr.: 3703078083

Gemäß Art. 35 des Ausführungsgesetzes
zumBGB wird der gegenwärtige Inhaber
dieser Urkunde aufgefordert, binnen ei
nerFristvon

drei Monaten

seine Rechte unter Vorlage des Sparkas
senbuches bei der unterzeichneten Spar
kasse anzumelden.

Die Urkunde wird nach Fristablauf für
kraftlos erklärt.

Bayreuth, 29.Dezember 2021
Sparkasse Bayreuth
DerVorstand
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